
n"",qq~~ der Beiiagen zu den Stei'lograp'hlsc'hen ProtokoHe1ll 

'"' des Nationalrates XVlll. Oesetzgebungsperiode 
.-------------~ ----

Antrag 
"'''>,' 

No . .. ?.~I~ ... .1 A 
Präs.: 2 6. MAI 1993 ............................... 

der Abgeordneten. ·.D-r .• NGwotny, Auer I 1Ia."",..,);-Jh., ~llAo.... HtL,ß , 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 

GewerbesteuergesetZ 1953 und das Umsatzsteuergesetz 1972 geändert werden. 

Der NatIonalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom , mit dem, das Körperschaftsteuergesetz 1988. das 

Gewercesteuergesetz 1953 und das Umsatzsteuergesetz 1972 geändert werden. 

:Jer Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Körperschaftsteuergesetz 1988 

Das Körperschaftsteuergesetz 1 98S. zuletzt geändert durch 8GBI. Nr. 253/1993, wird 

wie folgt geändert: 

1. Im § 5 wird als Z 12 angefügt: 

- i 2. Betnebe gewerblicher Art van Körperschaften des offentlichen Rechtes unter 

folgenden Voraussetzungen: 

. Der BetrIeb besteht ausschließlich in der entgeltlichen Durchführung von geselligen 

oder gesellschaftlichen Veranstaltungen aller Art (insbesondere Feste, Sälle. 

Kränzchen, Feiern, Juxveranstaltungen. Heurigenausschanlc, Wandertage. 

Vergnügungs-Sportveranstalrungen) in der Dauer von hochstens VIer Tagen (48 

Stunden) im Jahr, und 

- die Veranstaltungen müssen nach außen hin erkennbar zur materiellen Förderung 

eines bestimmten Zweckes im Sinne der § § 35, 37 und 38 der 

Bundesabgabenordnung abgehalten werden, und 

. die Erträge aus der jeweiligen Veranstaltung müssen nachweislich für diesen Zweck 

verwendet werden und 

. mit diesen Veranstaltungen sind an hächstens drei Tagen (36 Stunden) im Jahr 

gastgewerbfiche Betätigungen (Abgabe von Speisen und Getränken) verbunden.· 

2. Z 1 ist erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr' 993 anzuwenden. 
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Artikel 11 

Gewerbesteuergesetz 1953 

Das Gewerbesteuergesetz 1953. zuletzt geändert durch 8GB!. Nr. 281 '1 990. wird wie 

folgt geandert: 

: . :m §,2.. wird als Z 3 eingefügt: 

• 3. Bewebe gewertlllcr.er Art ven Körr;:erschaften des öffentlichen Rechtes. die gemäß 

~ 5 Ziffer 12 ces t<örperschafts-=euergesetzes 1988 von der Körperschaftsteuer 

::efreit smd.· 

2. Z i Ist erstmalig cel der Ermit"'Jung des Gewerbeeruages tür das Kalenderjahr 1993 

anzuwenden. 

Artikel m 

Umsa1%Steuergesetz 1972 

Das umsatzsteuergeser.z 1972. zuJetzt geändert durch 8GBl. Nr. 253/1993. wird wie 

., . Im § 6 wird als Z i 7 angefügt: 

• ~ 7 '::e Umsär.ze von Betrieben gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen 

Recht!s. eIe gemaß § 5 Z 12 des KörperschaftsteuergesetZes 1988 von der 

:<örperscnaftsteuer befreit sind.· 

2. Z 1 ist erstmalig auf Umsätze anzuwenden. die nach dem 31. Dezember 1992 . 

ausgeführt werden. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag 
dem Finanzausschuß .. zuzuweisen 

549/A XVIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



Begründung 

Die Verwaltungspraxis hat bisher. gestUtzt auf einen Erlaß des 8undesministerium für 

Finanzen. entgeltliche Festveranstaltungen von Körperschaften des öffentlichen 

Rechtes nicht als Beulebe gewerblicher Art behandelt. wenn eine Dauer von vier Tagen 

im Jahr nicht überschritten wurde und nur an drei Tagen im Jahr gastgewerbliche 

Aktivitäten mit den Veranstaltungen verbunden waren. Der Verlassungsgerichtshof hat 

in seinem Erkenntnis vom 15. März 1993. ZL V 94·/92-06 festgestellt. daß diese 

Verwaitungspraxis gesetZwidrig ist. Die nunmehrige gesetzliche Regelung soll. dem 

Grundgedanken der bisherigen Verwaltungspraxis folgend. eine Befreiung solcher 

AktiVitäten von der Besteuerung bewirken. wobei aber die Eriangung dieser 

Begünstigung an strenge Auflagen gebunden ist. die gewährleisten sollen. daß solche 

veranstaltungen aUSSChließlich zur Mittelaufbringung für konkrete. dem Gemeinwohl 

dienliche Zwecke veranstaltet werden. 

- Die zeitliche Begrenzung der Veranstaltungsaktivitäten soll verhindern, daß eine 

übermäßige Konkurrenzierung der gewerblichen Wirtschaft eintritt. Bei 

Veranstaltungen. die sich über mehrere Tage erstrecken. ist: ein Tag mit 24 Stunden zu 

berechnen. angefangene Tage sind sowohl bei ein- wie bei mehrtägigen 

veranstaltungen als volle Tage zu zählen. Dies gilt auch für die Berechnung der Dauer 

von gastgewerblichen Aktivitäten. 

Dem Charakter der vom Gesetz begünstigten Veranstaltungen. als Instrument zur 

Finanzierung konkreter Gemeinschaftsaufgaben entsprechend. ist es erforderlich. daß 

die Veranstaltung von vorne herein. also bereits in der Werbephase. einem konkreten 

begünsogungsfähigen Zweck geWidmet ist. So wäre zum Beispiel ein FeueC"Nehrfest 

nur t:egünstlgt. wenn bererts im Rahmen der Bekanntmachung des Festtermins bzw 

Werbung für das Fest nach außen erkennbar als Zweck der Veranstaltung die 

Aufbringung von Mittel für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges 

bekanntgegeben Wird. sodaß dem Besucher des Festes Idarist. welche Aktivität der 

Körperschaft die Erträgnisse aus dem Fest gewidmet sind. Allgemeine Aussagen. wie 

etwa solche. daß die Erträgnisse zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr dienen. sind 

nicht ausreichend. 

Oie Verwendung der Mittel für den genannten Zweck muß nicht unmittelbar nach 

Feststehen des finanziellen Ergebnisses erfolgen. Es ist durchaus zulässig. über einen 

überschaubaren Zeitraum Mittel anzusparen. bis sie in für den Veranstaltungszweck 

ausreichender Höhe vorhanden sind. Dieser Ansparzeitraumlcann je nach Höhe der 

erforderlichen Mittel auch mehrere Jahre umfassen. Zum Nachweis der 

Minelverwendung sind entsprechende Aufzeichnungen (Abrechnun~ :"P;"' 
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